
Anträge

Die Klägerin beantragt,

— den Beschluss C(2018) 5432 final der Beklagten vom 3. August 2018 über den Zweitantrag der Klägerin auf 
Akteneinsicht nach der Verordnung (EG) 1049/2001 — GESTDEM 2018/2506 für nichtig zu erklären und die Beklagte 
zu verpflichten, der Klägerin Einsicht in die Akten des Verfahrens der von Österreich durchgeführten staatlichen Beihilfe 
SA.24221 (2011/C) (ex 2011/NN) für den Flughafen Klagenfurt, Ryanair und andere Fluggesellschaften, die den 
Flughafen nutzen (ABl. 2018, L 107, S. 1), zu gewähren;

— diese Rechtssache mit der beim hohen Gericht unter dem Aktenzeichen T-447/18 anhängigen Rechtssache der Klägerin 
gegen die Beklagte zu gemeinsamem schriftlichen und mündlichen Verfahren zu verbinden;

— der Beklagten die Kosten aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die Klage wird auf einen einzigen Grund gestützt, mit dem ein Verstoß gegen Art. 41 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union, den Grundsatz der guten Verwaltung und die Verteidigungsrechte der Klägerin geltend gemacht wird, 
da die Kommission der Klägerin keinen Zugang zur Untersuchungsakte gewährt und sie nicht in die Lage versetzt habe, sich 
sachgerecht zu verteidigen. 

Beschluss des Gerichts vom 8. Oktober 2018 — alfavet Tierarzneimittel/EUIPO — Millet Innovation 
(Epibac)

(Rechtssache T-613/13) (1)

(2018/C 436/89)

Verfahrenssprache: Deutsch

Der Präsident der Siebten Kammer hat die Streichung der Rechtssache angeordnet. 

(1) ABl. C 39 vom 8.2.2014.

Beschluss des Gerichts vom 3. Oktober 2018 — Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/INEA

(Rechtssache T-871/16) (1)

(2018/C 436/90)

Verfahrenssprache: Englisch

Der Präsident der Vierten Kammer hat die Streichung der Rechtssache angeordnet. 

(1) ABl. C 104 vom 3.4.2017.

Beschluss des Gerichts vom 11. Oktober 2018 — Cabell/EUIPO — Zorro Productions (ZORRO)

(Rechtssache T-96/18) (1)

(2018/C 436/91)

Verfahrenssprache: Englisch

Der Präsident der Achten Kammer hat die Streichung der Rechtssache angeordnet. 

(1) ABl. C 134 vom 16.4.2018.
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